
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

ABSCHNITT I 
Allgemeines 

ABSCHNITT I 
Allgemeines 

Zielsetzungen 
§ 1. Gegenstand dieses Bundesgesetzes ist die Förderung der 

wissenschaftlichen Forschung im Sinne des § 2 sowie die Förderung der 
wirtschaftlich-technischen Forschung durch Förderungsprogramme und 
ergänzende Maßnahmen. Die Förderungsprogramme können auch angrenzende 
Forschungs- und Entwicklungsstufen umfassen.

Zielsetzungen 
§ 1. Gegenstand dieses Bundesgesetzes ist die Förderung der 

wissenschaftlichen Forschung durch den Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung sowie die Förderung von angewandter Forschung, 
technologischer Entwicklung und Innovation gemäß Abschnitt II. 

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
§ 2. Zur Förderung der Forschung, die dem Erkenntnisgewinn und der 

Erweiterung sowie Vertiefung der wissenschaftlichen Kenntnisse in Österreich 
dient und nicht auf Gewinn gerichtet ist, wird ein „Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung“ (in weiterer Folge: „Wissenschaftsfonds“) mit 
Sitz in Wien errichtet. Der Wissenschaftsfonds besitzt eigene 
Rechtspersönlichkeit; er ist zur Führung des Bundeswappens berechtigt.

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
§ 2. Zur Förderung der Forschung, die dem Erkenntnisgewinn und der 

Erweiterung sowie Vertiefung der wissenschaftlichen Kenntnisse dient und nicht 
auf Gewinn gerichtet ist, wird ein „Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung“ (in weiterer Folge: „Wissenschaftsfonds“) mit Sitz in Wien errichtet. 
Der Wissenschaftsfonds besitzt eigene Rechtspersönlichkeit; er ist zur Führung 
des Bundeswappens berechtigt.

§ 4. (1) Dem Wissenschaftsfonds obliegen nachstehende Aufgaben: § 4. (1) … 
 a) Förderung von wissenschaftlichen Forschungsvorhaben einzelner oder 

mehrerer natürlicher Personen auf jede geeignete Weise;
 a) Förderung von wissenschaftlichen Forschungsvorhaben einzelner oder 

mehrerer natürlicher oder juristischer Personen auf jede geeignete Weise; 
 c) jährliche Erstattung eines Berichtes über die Tätigkeit des Fonds im 

abgelaufenen Kalenderjahr und über die Lage der wissenschaftlichen 
Forschung (§ 2) sowie ihre für das jeweils nächste Kalenderjahr zu 
erwartenden Bedürfnisse einschließlich einer längerfristigen 
Vorausschau über die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Forschung 
insbesondere unter Bedachtnahme auf deren kulturelle, soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Bedeutung; der Bericht ist der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie sowie der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung bis 31. März eines jeden Jahres vorzulegen;

 c) jährliche Erstattung eines Berichtes über die Tätigkeit des Fonds im 
abgelaufenen Kalenderjahr und über die Lage der wissenschaftlichen 
Forschung (§ 2) sowie ihre für das jeweils nächste Kalenderjahr zu 
erwartenden Bedürfnisse einschließlich einer längerfristigen 
Vorausschau über die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Forschung 
insbesondere unter Bedachtnahme auf deren kulturelle, soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Bedeutung; der Bericht ist der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung bis 31. März eines jeden Jahres vorzulegen; 

  f) Teilnahme an gemeinsamen europäischen und internationalen 
Programmen und Förderungsinstrumenten im Rahmen seines 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wirkungsbereichs sowie im Auftrag der jeweils zuständigen 
Bundesministerin oder des jeweils zuständigen Bundesministers.

§ 4a. (1) … § 4a. (1) … 
 (2) Die Teilnahme an europäischen und internationalen Programmen und 

Förderungsinstrumenten gemäß § 4 Abs. 1 lit. f ist im jeweiligen jährlichen 
Arbeitsprogramm vorzusehen. Das Präsidium ist ermächtigt, im Rahmen des 
zuständigen Gremiums des jeweiligen europäischen oder internationalen 
Förderungsinstruments Entscheidungen über die Verwendung von Mitteln des 
Wissenschaftsfonds für Vorhaben gemäß § 4 Abs. 1 lit. f zu treffen.

(2) Die Programme sind den Aufsichtsbehörden zur Genehmigung 
vorzulegen; für die Arbeitsprogramme hat das bis zum 30. September eines jeden 
Jahres zu erfolgen. Das Mehrjahresprogramm ist der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen und dem Präsidenten des Nationalrates zur Information der 
Abgeordneten zu übermitteln. 

(3) Die Programme sind der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung 
vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde hat sich bei der Genehmigung der Programme 
mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie abzustimmen. Die Vorlage der Arbeitsprogramme hat bis zum 
30. September eines jeden Jahres zu erfolgen. Das Mehrjahresprogramm ist der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und dem Präsidenten des Nationalrates zur 
Information der Abgeordneten zu übermitteln

§ 5a. § 5a.
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Vier Mitglieder werden 

von der Delegiertenversammlung gewählt, je zwei Mitglieder werden von der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie und der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung entsendet. Ein weiteres Mitglied wird von den acht 
Mitgliedern des Aufsichtsrates einvernehmlich bestellt. Kommt es innerhalb von 
sechs Wochen nach Bestellung der acht Mitglieder zu keiner einvernehmlichen 
Bestellung des weiteren Mitglieds, haben die Aufsichtsbehörden eine 
angemessene Nachfrist zu setzen. Verstreicht diese ergebnislos, ist dieses 
Mitglied des Aufsichtsrats von der Bundesministerin oder vom Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung auf 
Basis eines vom Rat für Forschung und Technologieentwicklung zu erstellenden 
Dreiervorschlages zu bestellen. Die vorgeschlagenen Personen sind oder waren in 
verantwortungsvollen Positionen in der Gesellschaft, insbesondere der 
Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft tätig und können aufgrund ihrer 
hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur Erreichung der 
Ziele und Aufgaben des Wissenschaftsfonds leisten. Mitarbeiterinnen und 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Vier Mitglieder werden 
von der Delegiertenversammlung gewählt, drei Mitglieder werden von der 
Bundesministerin oder vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung und 
ein Mitglied wird von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie entsendet. Ein weiteres Mitglied wird von 
den acht Mitgliedern des Aufsichtsrates einvernehmlich bestellt. Kommt es 
innerhalb von sechs Wochen nach Bestellung der acht Mitglieder zu keiner 
einvernehmlichen Bestellung des weiteren Mitglieds, hat die Aufsichtsbehörde 
eine angemessene Nachfrist zu setzen. Verstreicht diese ergebnislos, ist dieses 
Mitglied des Aufsichtsrats von der Bundesministerin oder vom Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder 
dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie auf Basis eines 
vom Rat für Forschung und Technologieentwicklung zu erstellenden 
Dreiervorschlages zu bestellen. Die vorgeschlagenen Personen sind oder waren in 
verantwortungsvollen Positionen in der Gesellschaft, insbesondere der 
Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft tätig und können aufgrund ihrer 
hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur Erreichung der 
Ziele und Aufgaben des Wissenschaftsfonds leisten. Mitarbeiterinnen und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mitarbeiter eines Bundesministeriums sowie die Mitglieder der Ratsversammlung 
des Rates für Forschung und Technologieentwicklung dürfen dem Vorschlag 
nicht angehören. Den Sitzungen des Aufsichtsrates ist die oder der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH 
zur Beratung beizuziehen. 

Mitarbeiter eines Bundesministeriums sowie die Mitglieder der Ratsversammlung 
des Rates für Forschung und Technologieentwicklung dürfen dem Vorschlag 
nicht angehören. Den Sitzungen des Aufsichtsrates ist die oder der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbH 
zur Beratung beizuziehen. 

§ 6. (1) Der Delegiertenversammlung gehören als stimmberechtigte 
Mitglieder an: 

§ 6. (1) ... 

 d)  vier von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie ernannte Vertreterinnen oder Vertreter aus 
dem Bereich der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, je ein/e 
weitere/r von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie und von der Bundesministerin oder 
vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung ernannte/r 
Vertreter/in sowie 

 d) je zwei von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung und von der Bundesministerin oder vom 
Bundesminister für Innovation, Verkehr und Technologie ernannte 
Vertreterinnen oder Vertreter aus dem Bereich der außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, je ein/e weitere/r von der Bundesministerin 
oder vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung und von der 
Bundesministerin oder vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie ernannte/r Vertreter/in sowie

ABSCHNITT II 

Förderung von wirtschaftlich-technischer Forschung 

ABSCHNITT II 

Förderung von angewandter Forschung, technologischer Entwicklung 
und Innovation 

Förderungsvorhaben und Förderungsmittel 
§ 11. Zur Förderung der wirtschaftlich-technischen Forschung, insbesondere 

durch Förderungsprogramme sowie ergänzende Maßnahmen im Bereich 
anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung, stellt der Bund Mittel nach 
Maßgabe des jährlichen Bundesfinanzgesetzes für folgende Vorhaben bereit: 

Förderungsprogramme und –vorhaben 
§ 11. (1) Zur Förderung von angewandter Forschung, technologischer 

Entwicklung und Innovation durch Förderungsprogramme, welche auch 
ergänzend Grundlagenforschung umfassen können sowie ergänzende 
Förderungsmaßnahmen stellt der Bund Mittel bereit. 

 (2) Im Sinne des Abs. 1 sind folgende Vorhaben zu fördern:
 1. Vorhaben der wirtschaftlich-technischen Forschung und 

Technologieentwicklung; 
 2. Vorhaben im Bereich der Grundlagenforschung oder 

Ausbildungsmaßnahmen in Ergänzung zu Vorhaben der wirtschaftlich-
technischen Forschung und Technologieentwicklung; 

 
 
 
 
 3. Technische Durchführbarkeitsstudien;

 1. anwendungs- technologie- oder innovationsorientierte Vorhaben, welche 
sowohl Forschung, einschließlich ergänzender Grundlagenforschung, als 
auch technologische Entwicklung sowie Innovation umfassen können; 

 2. Vorhaben der Überleitung von FEI-Ergebnissen in Pilot- und 
Demonstrationsprojekte; 

 3. Vorhaben zum Aufbau von Humanressourcen und zur Förderung von 
Ausbildungsmaßnahmen im Bereich Forschung, Entwicklung und 
Innovation; 

 4. Technische Durchführbarkeitsstudien; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 4. wirtschaftlich-technische Vorhaben im Bereich der nationalen und 

internationalen FTE – Kooperation; 
 5. Technologietransfer; 
 6. Gründung technologieorientierter Unternehmen. 

 
 
 5. Technologietransfer; 

6. Gründung technologieorientierter Unternehmen.
 (3) Programme gemäß Abs. 1 und Vorhaben gemäß Abs. 2 können zur 

Teilnahme an gemeinsamen europäischen oder internationalen Programmen und 
Vorhaben im Rahmen von europäischen oder internationalen 
Förderungsinstrumenten eingesetzt werden.

Förderungsarten 
§ 13. (1) Die Förderung kann gewährt werden durch insbesondere: 

 1. zins- oder amortisationsbegünstigte Gelddarlehen; 
 2. Annuitäten-, Zinsen- und Kreditzuschüsse; 
 3. sonstige Geldzuwendungen. 

Förderungsarten 
§ 13. (1) Die Förderung kann gewährt werden durch insbesondere: 

 1. zins- oder amortisationsbegünstigte Gelddarlehen; 
 2. Annuitäten-, Zinsen- und Kreditzuschüsse; 
 3. sonstige Geldzuwendungen; 

4. Haftungen.
Förderungsnehmer 

§ 14. Förderungsmittel für Vorhaben gemäß § 11 können gewährt werden 
an: 
 1. natürliche Personen; 
 2. juristische Personen; 
 3. Personengesellschaften des bürgerlichen und des Handelsrechts.

Förderungsnehmer 
§ 14. Förderungsmittel für Vorhaben gemäß § 11 können gewährt werden 

an: 
 1. natürliche Personen; 
 2. juristische Personen; 

3. Personengesellschaften.
Richtlinien 

§ 15. (1) Die zuständigen Bundesministerinnen oder Bundesminister haben 
jeweils für ihren Wirkungsbereich im Einvernehmen mit der Bundesministerin 
oder dem Bundesminister für Finanzen Förderungsrichtlinien zu erlassen.

Richtlinien 
§ 15. (1) … 

(2) Die Förderungsrichtlinien haben jedenfalls Bestimmungen zu enthalten 
über den Gegenstand der Förderung, Art und Ausmaß der Förderung, die 
förderbaren Kosten, die spezifischen Voraussetzungen für die Gewährung der 
Förderung, das Verfahren, die Evaluierungsgrundsätze sowie den Gerichtsstand. 
Die wettbewerbsrechtlichen Regeln der Europäischen Union sind zu beachten. 
Die Richtlinien sind im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ kundzumachen und auf 
der Website des jeweils zuständigen Bundesministeriums zu veröffentlichen.

(2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Die auf Grund des Innovations- und Technologiefondsgesetzes (ITFG), 

BGBl. Nr. 603/1987, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 71/2003, erlassenen Richtlinien treten spätestens mit 31. Dezember 2006 
außer Kraft.

 

(4) Bis zum Erlass eigener Richtlinien durch die Bundesministerin oder den 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit finden die gemäß Abs. 3 erlassenen 
Richtlinien für den Wirkungsbereich der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit sinngemäße Anwendung.

 

Förderungsentscheidung 
§ 16. (1) Die Entscheidungsbefugnis für Förderungen gemäß § 11 obliegt der 

jeweils zuständigen Bundesministerin oder dem jeweils zuständigen 
Bundesminister.

Förderungsentscheidung 
§ 16. (1) Die Entscheidungsbefugnis für Förderungen gemäß § 11 obliegt 

grundsätzlich der jeweils zuständigen Bundesministerin oder dem jeweils 
zuständigen Bundesminister.

 (2) Über Vorhaben im Rahmen von Programmen gemäß § 11 Abs. 3 
entscheidet die jeweils zuständige Bundesministerin oder der jeweils zuständige 
Bundesminister im Rahmen des zuständigen Gremiums des jeweiligen 
europäischen oder internationalen Förderungsinstruments.

(2) Zur Entscheidung kann die jeweilige Bundesministerin oder der 
jeweilige Bundesminister im Rahmenvertrag gemäß § 12 die Abwicklungsstelle 
ermächtigen, sofern ausreichende Aufsichts- oder Weisungsbefugnisse gegenüber 
der Abwicklungsstelle vorhanden sind. In diesem Fall entscheidet die 
Abwicklungsstelle im Namen und auf Rechnung des Bundes.

(3) Zur Entscheidung gemäß Abs. 1 und 2 kann die jeweilige 
Bundesministerin oder der jeweilige Bundesminister im Rahmenvertrag gemäß 
§ 12 die Abwicklungsstelle ermächtigen, sofern ausreichende Aufsichts- oder 
Weisungsbefugnisse gegenüber der Abwicklungsstelle vorhanden sind. In diesem 
Fall entscheidet die Abwicklungsstelle im Namen und auf Rechnung des Bundes. 

ABSCHNITT IV 
Sonstige Bestimmungen 

ABSCHNITT IV 
Sonstige Bestimmungen 

§ 18. (1) Der Wissenschaftsfonds hat in allen Angelegenheiten, die nach 
diesem Bundesgesetz in seinen Wirkungsbereich fallen, den zuständigen 
Bundesministerinnen oder Bundesministern auf deren Ersuchen Berichte und 
Vorschläge zu erstatten. Ihnen sind die notwendigen Daten für die Erfüllung ihrer 
Planungs-, Strategie- und Controllingaufgaben zur Verfügung zu stellen. Die 
erteilten Förderungen sind gemäß § 7 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1981 über 
die Forschungsorganisation in Österreich und über Änderungen des 
Forschungsförderungsgesetzes (Forschungsorganisationsgesetz – FOG), BGBl. 
Nr. 341/1981, der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Verkehr, 

(1) Der Wissenschaftsfonds hat in allen Angelegenheiten, die nach diesem 
Bundesgesetz in seinen Wirkungsbereich fallen, der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung auf Ersuchen Berichte und 
Vorschläge zu erstatten und die notwendigen Daten für die Erfüllung der 
Planungs-, Strategie- und Controllingaufgaben zur Verfügung zu stellen. Die 
erteilten Förderungen sind gemäß § 7 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1981 über 
die Forschungsorganisation in Österreich und über Änderungen des 
Forschungsförderungsgesetzes (Forschungsorganisationsgesetz – FOG), BGBl. 
Nr. 341/1981, der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Wissenschaft 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Innovation und Technologie sowie der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zur Kenntnis zu bringen.

und Forschung zur Kenntnis zu bringen.

§ 25. (1) Der Wissenschaftsfonds wird bei seiner Geschäftsführung und 
Gebarung von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie sowie der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung beaufsichtigt. Die Aufsicht 
umfasst die Sorge für die Gesetzmäßigkeit der Führung der Geschäfte und die 
Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Ganges der Verwaltung sowie die 
Kontrolle der Gebarung. Die Aufsichtsbehörden haben Beschlüsse der Organe 
des Wissenschaftsfonds, die nicht ihrer Genehmigung bedürfen, aufzuheben, 
wenn sie bestehenden Vorschriften widersprechen. Die Organe des 
Wissenschaftsfonds sind in einem solchen Falle verhalten, den der 
Rechtsanschauung der Aufsichtsbehörde entsprechenden Rechtszustand mit den 
ihnen rechtlich zu Gebote stehenden Mitteln unverzüglich herzustellen. 

§ 25. (1) Der Wissenschaftsfonds wird bei seiner Geschäftsführung und 
Gebarung von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung beaufsichtigt. Die Aufsicht umfasst die Sorge für die 
Gesetzmäßigkeit der Führung der Geschäfte und die Aufrechterhaltung des 
ordnungsgemäßen Ganges der Verwaltung sowie die Kontrolle der Gebarung. Die 
Aufsichtsbehörde hat Beschlüsse der Organe des Wissenschaftsfonds, die nicht 
ihrer Genehmigung bedürfen, aufzuheben, wenn sie bestehenden Vorschriften 
widersprechen. Die Organe des Wissenschaftsfonds sind in einem solchen Falle 
verhalten, den der Rechtsanschauung der Aufsichtsbehörde entsprechenden 
Rechtszustand mit den ihnen rechtlich zu Gebote stehenden Mitteln unverzüglich 
herzustellen. 

(3) Die Aufsichtsbehörden haben das Recht, an den Sitzungen von 
Delegiertenversammlung und Kuratorium teilzunehmen. Die Protokolle über die 
Sitzungen der Organe des Wissenschaftsfonds sind den Aufsichtsbehörden 
unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Den Aufsichtsbehörden sind auf deren 
Wunsch die Akten über die von diesen bezeichneten Gegenstände vorzulegen und 
die von diesen gewünschten Auskünfte zu erteilen. Insbesondere hat die 
Geschäftsführung des Wissenschaftsfonds der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung alle 
für die Erfüllung der Pflichten der Republik Österreich nach dem Beihilfenrecht 
der EU erforderlichen Berichte, Meldungen und Auskünfte sowie die für die 
Förderungsdokumentation und –information notwendigen Daten fristgerecht und 
vollständig zur Verfügung zu stellen. Sie hat Organen oder Beauftragten des 
Bundes und der EU die Überprüfung der Gebarung mit den Förderungsmitteln 
und deren widmungsgemäße Verwendung zu ermöglichen und alle Unterlagen 
zehn Jahre ab dem Ende des Jahres der Auszahlung der gesamten Förderung 
aufzubewahren. 

(3) Die Aufsichtsbehörde hat das Recht, an den Sitzungen von 
Delegiertenversammlung und Kuratorium teilzunehmen. Die Protokolle über die 
Sitzungen der Organe des Wissenschaftsfonds sind der Aufsichtsbehörde 
unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Der Aufsichtsbehörde sind auf ihren 
Wunsch die Akten über die von ihr bezeichneten Gegenstände vorzulegen und die 
von ihr gewünschten Auskünfte zu erteilen. Insbesondere hat die 
Geschäftsführung des Wissenschaftsfonds der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung alle für die Erfüllung der 
Pflichten der Republik Österreich nach dem Beihilfenrecht der EU erforderlichen 
Berichte, Meldungen und Auskünfte sowie die für die Förderungsdokumentation 
und –information notwendigen Daten fristgerecht und vollständig zur Verfügung 
zu stellen. Sie hat Organen oder Beauftragten des Bundes und der EU die 
Überprüfung der Gebarung mit den Förderungsmitteln und deren 
widmungsgemäße Verwendung zu ermöglichen und alle Unterlagen zehn Jahre 
ab dem Ende des Jahres der Auszahlung der gesamten Förderung aufzubewahren. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

ABSCHNITT V 
Schlussbestimmungen 

ABSCHNITT V 
Schlussbestimmungen 

Vollziehung 
§ 31. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

Vollziehung 
§ 31. … 

 1. hinsichtlich der §§ 1 und 24 die Bundesregierung; 1. … 
 2. hinsichtlich der §§ 11, 12, 13, 14, 15 Abs. 2 und 3 sowie 16 die 

Bundesministerin oder der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie oder die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit für ihren Wirkungsbereich; hinsichtlich des § 15 
Abs. 1 die Bundesministerin oder der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie oder die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit für ihren Wirkungsbereich im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 
Finanzen; hinsichtlich des § 15 Abs. 4 die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. 

 2. hinsichtlich der §§ 11, 12, 13, 14, 15 Abs. 2 sowie 16 die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie oder die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend für ihren Wirkungsbereich; hinsichtlich 
des § 15 Abs. 1 die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie oder die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend für ihren 
Wirkungsbereich im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Finanzen; 

 3. hinsichtlich des § 17g Abs. 3 die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung und der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Finanzen; 

 3.  … 

 4. hinsichtlich des § 26 die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
Finanzen und, soweit es sich dabei um Bundesverwaltungsabgaben 
handelt, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler; 

 4.  … 

 5. hinsichtlich der §§ 2 bis 10, 18 bis 25 sowie 27 bis 30 die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie sowie die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung im jeweiligen Einvernehmen mit Ausnahme 
der individuellen Mitgliederentsendungen gemäß § 5 Abs. 1 zweiter Satz 
und der individuellen Delegiertenernennungen gemäß § 6 Abs. 1 lit. d. 

 5. hinsichtlich der §§ 2 bis 10, 18 bis 25 sowie 27 und 30 die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung mit Ausnahme der individuellen Mitgliederentsendungen 
gemäß § 5a Abs. 1 zweiter Satz und der individuellen 
Delegiertenernennungen gemäß § 6 Abs. 1 lit. d, soweit diese gemäß Z 7 
erfolgen; 

  6.  hinsichtlich des § 28 die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung und die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Jugend; 

 6. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. 

 7. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie.
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